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Datenschutz (Informationen nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO) 
  
1. Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist der Auftraggeber im Sinne der 

Bewerbungsbedingungen. Dies ist regelmäßig eine der Konzerngesellschaften des 
Klinikum Region Hannover. 

 
2. Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens werden die nachfolgenden Daten von den 

Bewerbern/Bietern verarbeitet:  

• Persönliche Kontaktdaten und Namen von Bewerbern/Bietern, soweit es sich um 
natürliche Personen oder Personengesellschaften handelt, und Kontaktdaten von 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der Bewerber/Bieter (z. B. Vorname 
und Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)  

• Daten zur Qualifikation und Eignung der vom Bewerber/Bieter eingesetzten 
Beschäftigten und Referenzen über in der Vergangenheit vom Bewerber/Bieter 
ausgeführte vergleichbare Leistungen (nebst persönlicher Kontaktdaten der 
Ansprechpartner). Die Bewerber/Bieter müssen jeweils vor der Benennung 
sicherstellen, dass die Ansprechpartner in die Weitergabe der persönlichen 
Kontaktdaten und die Angabe der Referenzen eingewilligt haben oder dass eine 
sonstige (z.B. vertragliche) Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung vorliegt.  

 
Diese Daten werden im Rahmen des Vergabeverfahrens dokumentiert und dem 
Vergabevermerk beigelegt. Sie werden zum Zwecke des Vergabeverfahrens und im Falle 
des Zuschlags ggf. auch für die Durchführung des durch die Vergabe begründeten 
Vertragsverhältnisses verwendet. 

 
3. Der Auftraggeber hat bei der Vergabe öffentlicher Aufträge die vergaberechtlichen 

Bestimmungen zu beachten. Dazu gehören insbesondere das Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB), die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(VgV), das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) und die Unterschwellenvergabeordnung 
(UVgO).  
 
Die Daten werden gestützt auf folgende Rechtsgrundlagen verarbeitet:  

 
 

• ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, sofern eine Einwilligung vorliegt 

• ggf. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern eine vertragliche Grundlage vorliegt 

• Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO i.V.m. § 97 Abs. 1 GWB und §§ 122 ff. GWB (bzw. 
i.V.m. den entsprechenden landes- oder haushaltsrechtlichen Bestimmungen) 

• Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e DSGVO i.V.m. § 97 Abs. 1 GWB und §§ 122 ff. GWB (bzw. 
i.V.m. den entsprechenden landes- oder haushaltsrechtlichen Bestimmungen).  

• Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO  

 

 
4. Alle personenbezogenen Daten, die im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen 

verarbeitet werden, werden nur dann weitergegeben, wenn die Übermittlung dieser 
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Daten gesetzlich zulässig ist oder die Bewerber/Bieter in die Übermittlung der Daten 
eingewilligt haben: 

• Weitergabe von Daten an öffentliche Stellen oder Institutionen (Behörden, zum 
Beispiel im Rahmen einer Strafverfolgung) bei Vorliegen einer rechtlichen 
Verpflichtung.  

• Weitergabe von Daten an die entsprechende Behörde bei Einholung einer Auskunft 
aus dem Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister.  

• Weitergabe von Daten an die unterlegenen Bewerber/Bieter, die (soweit erforderlich) 
einen Antrag auf die Unterrichtung über die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen 
Angebotes sowie den Namen des erfolgreichen Bieters gestellt haben.                

• Soweit bei bestimmten Verfahrensarten ein vergaberechtliches Erfordernis besteht, 
wird für die Dauer von drei Monaten über den vergebenen Auftrag auf der 
Internetseite des Auftraggebers informiert. 

•  Weitergabe von Daten an die Vergabenachprüfstelle im Sinne dieser besonderen 
Bewerbungsbedingungen zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen 
Vergabebestimmungen sowie an die zuständigen Gerichte im Falle von sofortigen 
Beschwerden oder Klagen.  

• Weitergabe von Daten an vom Auftraggeber eingesetzte Auftragsverarbeiter (z. B. im 
Bereich der Beratungs-, IT- oder Druckdienstleistungen), die die Daten der 
Bewerber/Bieter weisungsgebunden für ihn verarbeiten. Wenn der Auftraggeber für 
die Erfüllung seiner Aufgaben ein Unternehmen beauftragt, beachtet er stets die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Eine Weitergabe der Daten der 
Bewerber/Bieter erfolgt insbesondere nur nach dem Abschluss von Verträgen zur 
Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO).  

• Wenn es für die Durchführung des Vertrages mit dem späteren Auftragnehmer 
erforderlich ist, gibt der Auftraggeber dessen Daten beispielsweise an Banken oder 
Versanddienstleister weiter.  

5. Für die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten der 
Bewerber/Bieter gelten grundsätzlich die (landes-)rechtlichen Aufbewahrungsfristen für 
Vergabeunterlagen.  

Darüber hinaus unterliegt der Auftraggeber weiteren Aufbewahrungs- und Doku-
mentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch oder dem 
Steuerrecht ergeben. Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die 
betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht 
gespeichert. Die Speicherdauer richtet sich zudem nach den gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen 
können. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob eine weitere 
Erforderlichkeit für die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, 
werden die Daten gelöscht.  

 
6. Die personenbezogenen Daten der Bewerber/Bieter werden grundsätzlich nur in 

Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union 
verarbeitet. Eine Übermittlung in ein Drittland kommt nur dann in Frage, wenn der 
Bewerber/Bieter dem Auftraggeber seine Einwilligung erteilt hat oder wenn der 
Auftraggeber einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO unter 
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Berücksichtigung der Standardvertragsklauseln der Europäischen Union oder anderen 
geeigneten Garantien abgeschlossen hat.  

 
7. Den Bewerbern/Bietern stehen die nachfolgenden Rechte aus der DSGVO zu:  

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO): Die Bewerber/Bieter haben das Recht auf 
Auskunft zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten.  

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO): Die Bewerber/Bieter haben das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten. Unter Berücksichtigung der 
Zwecke der Verarbeitung haben sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu 
verlangen.  

• Recht auf Löschung / Recht auf „Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO): Die 
Bewerber/Bieter haben das Recht auf Löschung personenbezogener Daten, 
insbesondere wenn die Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig sind oder sie eine Einwilligung widerrufen haben.  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung / Sperrung (Art. 18 DSGVO): Die 
Bewerber/Bieter haben das Recht auf Einschränkung, insbesondere wenn die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten von den Bewerbern/Bietern bestritten wird, 
und zwar für eine Dauer, die es dem Auftraggeber ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen.  

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO): Die Bewerber/Bieter haben das 
Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem Auftraggeber 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten, und das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung durch den Auftraggeber zu übermitteln, so-fern die Verarbeitung 
auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt.  

• Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO): Die Bewerber/Bieter haben das Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere bei 
einer Verarbeitung zur Betreibung von Direktwerbung. Sie haben das Recht, aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer 
Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

• Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO): 
Die Bewerber/Bieter haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung für 
den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, aufgrund von 
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist und diese Vorschriften angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte und Freiheiten sowie ihrer berechtigten 
Interessen enthalten oder mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.  

• Beschwerderecht (Art. 77 DGVO): Die Bewerber/Bieter haben das Recht, sich über 
die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch den Auftraggeber bei einer 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Für das KRH ist die 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachen, Prinzenstraße 5, 30159 
Hannover zuständig. 
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8. Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. e DSGVO 
regelmäßig für die Anbahnung, den Abschluss, die Abwicklung und Rückabwicklung 
eines Vertrages erforderlich. Für den Fall, dass Bewerber/Bieter die erforderlichen 
personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, ist dem Auftraggeber ein Abschluss und 
eine Erfüllung eines Vertrages mit ihnen nicht möglich.  

 
9. Der Auftraggeber hat einen Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen diesen 

unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:  
 
Christian Säfken  
KRH Klinikum Region Hannover GmbH  
Stadionbrücke 6  
30459 Hannover  
Tel.: (0511) 906 6221  
E-Mail: datenschutz@krh.de  
Website: www.krh.de 


